
7. Europäische Integration A7-39

Die WEU soll der „militärische Arm“ der EU werden. Bei Angriffen von außen
dient sie der Verteidigung der EU und operiert nur innerhalb dieser. EU-Länder,
die keine Mitglieder sind, haben keine militärische Beistandspflicht, wohl aber
beratende, humanitäre oder sonstige unterstützende Verpflichtungen.
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